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Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät: 

Die Bekanntmachung der zweiten Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen 

und über die Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang „Angewandte Statistik“ 

(Amtliche Mitteilungen I Nr. 6/2016 S. 81) ist fehlerhaft. Die Änderungssatzung wird wie folgt 

berichtigt: 

 

Artikel 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. § 2 (Zugangsvoraussetzungen) wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber die fachliche Eignung besitzt. 2Die fachliche Eignung besitzt, wer ein 

mindestens sechssemestriges fachlich einschlägiges Studium mit Bachelor-Abschluss im 

Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen 

Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, 

die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, gemäß Absatz 3 im Studiengang Statistik, 

Mathematik, Informatik, Wirtschaftswissenschaften, Agrarökonomie oder in einer fachlich 

eng verwandten Fachrichtung abgeschlossen hat. 3Abschlussprüfungen, die in einem Land 

außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung 

der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 2 unter Berücksichtigung der Vorschläge 

der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die 

Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL 

www.anabin.de niedergelegt sind. 4Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in 

das deutsche Notensystem umzurechnen.  

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist grundsätzlich zugangsberechtigt, wer ein Studium zum 

Bewerbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte 

in einem gemäß Absatz 3 einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen 

Studiengang erworben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte 

Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen 

Bildungsnachweises auch im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das 

Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich einschlägig 

ist, trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen Einschlägigkeit des 

Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen:  

Leistungen im Umfang von wenigstens 60 Anrechnungspunkten aus den Bereichen 

Statistik, Mathematik, Informatik oder anderen quantitativen Bereichen, darunter 

wenigstens 24 Anrechnungspunkte im Bereich Statistik, darunter wiederum wenigstens  
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12 Anrechnungspunkte aus Modulen mit mittlerem oder hohem wissenschaftlichen 

Niveau. 

3Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit erfolgt anhand der mit der Bewerbung 

einzureichenden Unterlagen und insoweit anhand geeigneter Kriterien, insbesondere anhand 

der Modulbeschreibungen, aus denen die Lehr- und Prüfungsinhalte hervorgehen, sowie 

anhand der verwendeten Literatur, den Modulvoraussetzungen, der Prüfungs- und 

Studienordnung und den Studienverlaufsplänen des Studiengangs, in dem die Leistung 

erbracht wurde. 4Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit davon abhängig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht 

erbracht wurden, innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die 

Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch 

fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der 

Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 5Liegt der Nachweis 

der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 6Die 

Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der 

Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 

Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der 

deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der 

Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 

Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) durch eine Prüfung mit dem 

Gesamtergebnis DSH-2. 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung eines 

Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang wegen der Erbringung gleichwertiger 

Sprachkenntnisse freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewerberinnen oder 

Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den 

erfolgreichen „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal TestDaF-

Niveaustufe 4 (TDN 4) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an 

Studienkollegs nachgewiesen haben. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Englisch ist, müssen über 

ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache verfügen. 2Ausreichende 

Englischkenntnisse sind durch Mindestleistungen in einem international anerkennten Test 

oder vergleichbare Leistungen nachzuweisen: 
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a) einen Leistungsnachweis über mindestens einen erfolgreich absolvierten 

Wirtschaftsenglischkurs auf Niveau C1 bzw. UNIcert III im Studiengang, auf dessen 

Grundlage die Bewerbung erfolgt, 

b) eine der deutschen Hochschulzugangsberechtigung gleichwertige Bildung, die an 

einer englischsprachigen Schule erworben wurde, 

c) ein mindestens zweijähriger Schul-, Studien- oder Berufsaufenthalt in einem 

englischsprachigen Land innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eingang des Antrags auf 

Zulassung, 

d) mindestens 550 Punkte im handschriftlichen Test des "Test of English as a Foreign 

Language" (TOEFL PBT), 

e) mindestens 79 Punkte im internet-basierten Test des "Test of English as a Foreign 

Language" (TOEFL iBT), 

f) Mindestnote B im Test “Cambridge Advanced (CAE)”, 

g) Mindestnote C im Test “Cambridge Proficiency (CPE)”, 

h) mindestens 5,5 im Test “IELTS” oder 

i) UNIcertF III - Zertifikate bzw. Nachweise des Niveaus C1 des gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmens für Sprachen. 

3Das erfolgreiche Absolvieren des Tests darf nicht länger als drei Jahre vor dem Eingang des 

Zugangs- und Zulassungsantrags zum Master-Studiengang zurückliegen. 4Der Nachweis 

ausreichender Kenntnisse der englischen Sprache ist im Falle der Einschreibung zum 

Wintersemester bis zum 15.11. durch die Bewerberin oder den Bewerber gegenüber der 

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zu erbringen; die Einschreibung erfolgt bis zum 

Eingang des Nachweises auflösend bedingt. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der 

Bewerberinnen und Bewerber, die nach Absatz 2 als grundsätzlich zugangsberechtigt gelten, 

ist bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum 

Wintersemester bis zum Ablauf des 15.11. zu erbringen.““ 
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Abteilung Wissenschaftsrecht und Trägerstiftung: 

Die Leitung der Abteilung Wissenschaftsrecht und Trägerstiftung hat die Zuordnung der 

Aufgaben aktualisiert (§ 3 Abs. 1 der Geschäftsordnung der Verwaltung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 04.08.2015 (Amtliche Mitteilungen I Nr. 35/2015 S. 744).  

Das geänderte Organigramm der Abteilung wird nachfolgend bekannt gemacht: 

 

 

 



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 07.03.2016/Nr. 11 331 

 

Abteilung Informationstechnologie und Informationsmanagement: 

Die Leitung der Abteilung Informationstechnologie und Informationsmanagement (IT) hat die Zuordnung der Aufgaben aktualisiert (§ 3 Abs. 1 der 

Geschäftsordnung der Verwaltung in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.08.2015 (Amtliche Mitteilungen I Nr. 35/2015 S. 744).  

Das geänderte Organigramm der Abteilung wird nachfolgend bekannt gemacht: 

 


